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abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

GBO § 18; GNotKG §§ 13, 39 
Zwischenverfügung wegen Nichtmitteilung der 
Werte für die Kostenberechnung 
Abruf-Nr.: 173395

ErbbauRG §§ 1 Abs. 4, 32 
Zulässigkeit von Heimfallgründen; Pfl ichtverlet-
zung im Rahmen eines Pachtvertrages über Neben-
fl ächen des Erbbaugrundstücks als Heimfallgrund
Abruf-Nr.: 173328

Rechtsprechung
UmwG §§ 194 Abs. 1 Nr. 3, 202 Abs. 1 Nr. 2 S. 1, 
228 Abs. 1
Formwechsel der GmbH in die KG: Beitritt des per-
sönlich haftenden Gesellschafters mit Wirksamwer-
den des Formwechsels; Kontinuität der Mitglied-
schaft
 
Beim Formwechsel einer GmbH in eine KG ist der 
Eintritt des persönlich haftenden Gesellschafters 
mit Wirksamwerden des Formwechsels möglich.

OLG Oldenburg, Beschl. v. 19.12.2019 – 12 W 133/19 
(HR)

Problem
Die Entscheidung behandelt die höchstrichterlich bis-
her noch nicht geklärte Frage, ob ein Gesellschafter der 
Zielgesellschaft eines Formwechsels im Zuge des Form-
wechsels beitreten kann. Im Hintergrund steht das im 
Umwandlungsrecht essentielle Prinzip der Kontinuität 
der Mitgliedschaft: Jeder Gesellschafter des übertragen-
den/formwechselnden Rechtsträgers erhält auch einen 
Anteil am übernehmenden oder Zielrechtsträger (An-
teilsgewährpfl icht). Die Entscheidung des OLG Olden-
burg lässt sich in eine kleine Reihe weiterer Entschei-
dungen einordnen: 

– Das BayObLG ließ es in einer Entscheidung von 
1999 (DNotZ 2000, 233, 234 f.) beim Formwechsel 

einer GmbH in eine KG zu, dass die Komplementär-
GmbH im Zeitraum zwischen Umwandlungsbeschluss 
und Eintragung des Formwechsels Gesellschafterin 
des Ausgangsrechtsträgers wurde. Es genüge, wenn 
die Voraussetzungen des Formwechsels zum Zeit-
punkt der Eintragung vorlägen. Ob auch ein Beitritt im 
Moment des Formwechsels möglich sei, ließ das Bay-
ObLG off en, sprach sich aber tendenziell gegen diese 
Möglichkeit aus.

– Der BGH erwähnte in einer Entscheidung von 2005 
(DNotZ 2005, 864, 865) obiter dictum, dass ein Ge-
sellschafter im Zuge des Formwechsels neu hinzutreten 
könne.

– In jüngerer Zeit akzeptierte das KG (DNotZ 2019, 
384 Tz. 11 ff . = DNotI-Report 2019, 40) beim Form-
wechsel einer KG in eine GmbH das Ausscheiden des 
persönlich haftenden Gesellschafters mit dem Wirk-
samwerden des Formwechsels.

Entscheidung
Im Fall des OLG Oldenburg beschloss die Alleingesell-
schafterin (B2) einer GmbH mit Zustimmung der B3-
UG den Formwechsel der GmbH in eine  UG & Co. 
KG. An der künftigen KG sollte die B2 als Kommandi-
tistin und die B3-UG als einzige Komplementärin ohne 
Kapitalanteil beteiligt sein. Die B3-UG sollte der KG 
mit der Eintragung des Formwechsels im Handelsregis-
ter beitreten. Das Registergericht wies den Eintragungs-
antrag mit der Begründung zurück, der Formwechsel 
widerspreche dem Grundsatz der Kontinuität der Ge-
sellschafter. Hiernach müssten die Gesellschafter des 
künftigen Rechtsträgers bereits vor dem Formwechsel 
Gesellschafter der formwechselnden GmbH geworden 
sein. Dies sei bzgl. der B3-UG nicht einmal für eine lo-
gische Sekunde der Fall gewesen.

Das OLG Oldenburg hat die Bedenken des Register-
gerichts für unbegründet gehalten und der Beschwerde 
gegen die Zurückweisung stattgegeben. Der Grundsatz 
der Kontinuität der Mitgliedschaft (§§  194 Abs.  1 
Nr. 3, 202 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 UmwG) stehe einem Beitritt 
der Komplementärin im Zeitpunkt der Eintragung 
nicht entgegen. Diese Kontinuität sei zwar grundle-
gendes Prinzip des Formwechsels; sie diene jedoch dem 
Schutz der Gesellschafter, nämlich der Fortsetzung 
ihrer Mitgliedschaft beim neuen Rechtsträger. Dieser 
Schutzzweck werde nicht tangiert, wenn sich sämtliche 
Beteiligten einig seien und ein Gesellschafterwechsel 
bereits nach den allgemeinen gesellschaftsrechtlichen 
überzähligen „Änderungsmöglichkeiten“ erfolgen kön-
ne. Im Hinblick auf ein solches „Mehr“ an Umstruktu-
rierung versage das Umwandlungsrecht seine Hilfe, was 
indes keine Untersagung bedeute. Sowohl nach dem 
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GmbH-Recht als auch nach dem KG-Recht sei der je-
derzeitige Beitritt eines Gesellschafters möglich.

Für den gewählten Weg gebe es im Übrigen ein prak-
tisches Bedürfnis: In der typischen GmbH & Co. KG 
sei eine Kapitalbeteiligung der Komplementär-GmbH 
nicht vorgesehen. Diese sei aber Voraussetzung, dass die 
Komplementärin bereits vor dem Wirksamwerden des 
Formwechsels der GmbH beitreten könne. Umgekehrt 
müsse die KG nach Personengesellschaftsrecht spätes-
tens im Zeitpunkt des Wirksamwerdens über mindes-
tens zwei Gesellschafter verfügen (vgl. §  228 Abs.  1 
UmwG). Die Alternative, die spätere Komplementär-
GmbH mit einer geringfügigen Kapitalbeteiligung be-
reits am Ausgangsrechtsträger zu beteiligen, widersprä-
che dem Ziel des Kontinuitätsgebots insoweit, als der 
Kapitalanteil des bisherigen Alleingesellschafters der 
GmbH „verwässert“ würde.

Das OLG Oldenburg sieht sich im Einklang mit den 
oben skizzierten Entscheidungen. Dass sich das sog. 
Treuhandmodell (d. h. eine treuhänderische Minimal-
kapitalbeteiligung vorweg) nun für die Praxis erledigt 
hat, lässt sich dennoch bis zu einer höchstrichterlichen 
Entscheidung nicht ohne Weiteres sagen. In anderen 
OLG-Bezirken dürfte Rücksprache mit dem Register-
gericht zu empfehlen sein (vgl. bereits DNotI-Report 
2019, 40, 41).

GBO §§ 22 Abs. 2, 29, 47 Abs. 2 S. 2, 18 Abs. 1
Grundbuchberichtigungsverfahren: Unrichtigkeits-
nachweis bei Tod eines GbR-Gesellschafters; Vorlage 
eines privatschriftlichen Gesellschaftsvertrags 

Die Berichtigung des durch den Tod eines Gesell-
schafters bürgerlichen Rechts unrichtig gewordenen 
Grundbuchs setzt neben dem Nachweis des Verster-
bens eines bisherigen Gesellschafters und des Nach-
weises der Erbfolge einen Nachweis des Inhalts des 
Gesellschaftsvertrags voraus. Wurde dieser privat-
schriftlich errichtet, kann die Vorlage dieses nicht 
in der grundbuchrechtlichen Form entsprechenden 
Gesellschaftsvertrags genügen.

OLG München, Beschl. v. 7.1.2020 – 34 Wx 420/19

Problem
Verändert sich der Gesellschafterbestand der im Grund-
buch eingetragenen GbR oder löst sich diese auf, so 
muss das Grundbuch gem. § 47 Abs. 2 GBO berich-
tigt werden. Die Grundbuchberichtigung kann ent-
weder durch Unrichtigkeitsnachweis (§ 22 GBO) oder 

durch Berichtigungsbewilligung (§ 19 GBO) erfolgen. 
Im vorliegenden Fall verstarb ein Gesellschafter einer 
im Grundbuch eingetragenen GbR. Der Gesellschafts-
vertrag war privatschriftlich verfasst und enthielt für 
den Fall des Todes eines Gesellschafters eine Nachfol-
geklausel. Hiernach sollte die Gesellschaft nicht auf-
gelöst, sondern mit den Erben oder Vermächtnisneh-
mern des Verstorbenen fortgesetzt werden. Nach dem 
Erbfall beantragte einer der Erben die Berichtigung des 
Grundbuchs dahingehend, dass der Erblasser aus der 
GbR ausgeschieden sei und die Erben an seiner Stelle 
Gesellschafter geworden seien. Vorgelegt wurden dabei 
der privatschriftliche Gesellschaftsvertrag und schrift-
liche Erklärungen aller Gesellschafter, dass der Gesell-
schaftsvertrag unverändert sei, darüber hinaus schrift-
liche Erklärungen der Erben, dass diese nicht von ihrem 
gesellschaftsvertraglichen Recht zur Ablehnung des Ge-
sellschafterbeitritts Gebrauch gemacht hätten. 

Das Grundbuchamt forderte für die Eintragung hin-
gegen die Berichtigungsbewilligungen aller verbliebe-
nen Gesellschafter und aller Erben. Eine Berichtigung 
aufgrund Unrichtigkeitsnachweises scheide mangels no-
tariellen Gesellschaftsvertrags aus.

Entscheidung
Die Beschwerde des (Mit-)Erben hatte Erfolg und die 
Zwischenverfügung des Grundbuchamts wurde aufge-
hoben – wenn auch nur aus formellen Gründen. In ma-
terieller Hinsicht legte das OLG jedoch unverbindlich 
dar, dass für den Unrichtigkeitsnachweis im Grund-
buchberichtigungsverfahren kein notarieller GbR-Ge-
sellschaftsvertrag erforderlich sei. 

Nach Ansicht des OLG ist es sachgerecht, an den Un-
richtigkeitsnachweis keine anderen Anforderungen zu 
stellen als an den Nachweis der Berichtigungsbewilli-
gungsbefugnis. Letzteres hatte das OLG München be-
reits in einer Entscheidung von 2014 (FGPrax 2015, 57, 
58 = MittBayNot 2015, 477 m. Anm. Tomasic) obiter 
dictum angedeutet. 

Die Reduzierung der Anforderungen auch beim Unrich-
tigkeitsnachweis begründete das OLG folgendermaßen: 
In der Rechtsprechung werde eine Abweichung vom 
strengen Formerfordernis prinzipiell für möglich gehal-
ten, wenn sich die Be teiligten andernfalls in einer un-
überwindlichen Beweisnot befänden. Bzgl. der Berich-
tigungsbewilligung akzeptiere man die Feststellung der 
Person der bewilligungsbefugten neuen Gesellschafter 
durch privatschriftlichen Gesellschaftsvertrag (ggf. in 
Verbindung mit einem Erbschein). Dann ist es aus Sicht 
des Gerichts nicht gerechtfertigt, einen privatschrift-
lichen Gesellschaftsvertrag bei der Grundbuchberich-
tigung durch Unrichtigkeitsnachweis abzulehnen. Das 


